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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Dargen (Entscheidung) 19.03.2026 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dargen beschließt, der Anfrage zur Umwandlung 
Grünland in Wohnbaufläche in der Gemarkung Bossin, Fl. 1, Flst 53/9 zuzustimmen. 
 
Sachverhalt 
 
Das Planungsinstrument für die vorliegende Anfrage wäre „Erweiterung der 
Klarstellungssatzung“. Für eine Erweiterung der Klarstellungssatzung muss der gesamte 
Ortsteil betrachtet werden. Beispielsweise müsste das Flurstück 52 mit einbezogen werden 
um eine strukturierte Erweiterung darzustellen. Dies liegt jedoch im Eigentum eines Dritten.  
Weiterhin würde es zur Zersiedlung der Ortsstruktur führen, würde das Flurstück 53/9 bebaut 
werden.  
Der Gemeinde obliegt die Planungshoheit.  
 
Die Gemeindevertretung hat über die vorliegende Antragstellung zu beraten.  
 
      

Anlage/n 
1 Antragsschreiben (öffentlich) 

 
2 Klarstellungssatzung OT Bossin (öffentlich) 

 
 
 

        Beratungsergebnis 
 
 
Gremium  

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen 

(Mitwirkungsverbot) 

Gemeindevertretung 
Dargen 8       

 









L

Ha
ffb
er
gs
tra
ße

H
af

fb
er

gs
tr

aß
e

K
 43

Haffbergstraße

Haffbergstraße

Haffbergstraße

K 43

43

45

42
4

37

42
3

36

42
1

58

40

44
2

44
3

29

39

48
1

28

38
41

59

30

35

46

27

60

62

47

54

53
10

55
1

53
6

53
9

12
2

25
1

50

51

52

53
3

56
1

26

49

24

57

19

14

13
2

13
1

18
1

18
2

15

56
2

53
753

5

23

25
2

56
3

Datum:

Maßstab: 1:2000

14.01.2026
0 50m 100m 150m

N


	Vorlage
	Anlage  1 Antragsschreiben
	Anlage  2 Klarstellungssatzung OT Bossin

